
Wissen mit einbeziehen, h�tte das zur Folge, dass der Adressat der Pflicht w�hrend des Ungl�cks-
falles gar nicht entscheiden k�nnte, ob ihn nun eine Handlungspflicht trifft oder nicht. Der
objektive Deliktstatbestand ist deshalb erf�llt.
F kannte alle nach dem objektiven Deliktstatbestand relevanten Umst�nde, handelte also vor-

s�tzlich, ferner rechtswidrig und schuldhaft. Aus den bereits dargestellten Gr�nden f�hrt der
R�cktritt vom versuchten Totschlag auch nicht zu einem Ausschluss der Strafbarkeit nach § 323c
StGB, obwohl das Delikt nach dem weiten Verst�ndnis seines Tatbestandes einem Gef�hrdungs-
delikt nahe kommt. F hat sich also auch nach § 323c StGB strafbar gemacht.

C. KONKURRENZEN UND ERGEBNIS
Im ersten Tatkomplex hat F sich nur nach §§ 248b, 22 StGB strafbar gemacht.
Im zweiten Tatkomplex ist die Tat nach § 323c StGB vollendet, w�hrend bzgl. der gef�hrlichen

K�rperverletzung nur von einem Versuch auszugehen ist (§§ 223, 224 I Nr. 5, 13, 22 StGB). Insoweit
k�nnte aus Gr�nden der Klarstellung im Schuldspruch Idealkonkurrenz gem. § 52 StGB anzunehmen
sein; da jedoch § 323c kein Erfolgsdelikt ist, stellt seine Nennung im Schuldspruch auch keinen
Erfolgseintritt klar, wie dies etwa im Verh�ltnis zwischen versuchtem T�tungsdelikt und vollendeter
K�rperverletzung der Fall ist (vgl. BGHSt 44, 196m. Anm. Kudlich JA 1999, 452). Deshalb ist ein
Vorrang des (auch nur versuchten) Erfolgsdelikt der §§ 223, 224, 22 StGB anzunehmen (so auch
Sch/Sch/Cramer/Sternberg-Lieben a.a.O. § 323c Rn. 34/35: Subsidiarit�t des § 323c StGB).
Zwischen beiden Tatkomplexen besteht kein enger r�umlicher und zeitlicher Zusammenhang,

und der Vorsatz der F bildete sich erst, als sie M auf dem Hof liegen sah. Deshalb besteht zwischen
ihnen Handlungsmehrheit (siehe vertiefend hierzu z.B. Stratenwerth/Kuhlen Strafrecht AT I,
5. Aufl., 2004, § 17 f.); die Taten konkurrieren also real nach § 53 StGB.

Hinweis: Punkte bekommt man in Klausuren f�r Begr�ndungen; das gilt auch f�r die Er�rterung
der Konkurrenzen. Die Begr�ndungen k�nnen oft kurz sein, sollten aber keinesfalls weggelassen
werden.
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n SACHVERHALT
Die Beschuldigten A und B, zwei von erheblichem Ausl�nderhass motivierte brutale Erwachsene,
haben bei ihrer Vernehmung vier »absichtliche bzw. unabsichtliche« T�tungstaten an ausl�ndischen
B�rgern in den Jahren 2002 und 2003 einger�umt. Die Strafverfolgungsorgane hatten sie schon
l�nger auf Grund bestimmter Tatsachen im Verdacht, konnten ihren Aufenthaltsort jedoch erst mit
Hilfe von Maßnahmen gegen�ber dem Journalisten J ermitteln (Anordnung zur Auskunftserteilung
von Telekommunikationsverbindungen und Beschlagnahme des von J erarbeiteten Telefon- und
Adressen-Materials f�r einen Artikel �ber Ausl�nderfeindlichkeit).
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Im ersten Fall – in einem fast leeren Zug – wollten A und B mit T�tungswillen das Opfer W mit
brutalen (von beiden ausgef�hrten) Schl�gen zun�chst bet�uben und dann zwei Stunden sp�ter an
einer »spektakul�ren« Stelle aus dem fahrenden Zug werfen und dadurch t�ten. Vor dem t�dlichen
Hinauswerfen wollten A und B noch ein mitgebrachtes ausl�nderfeindliches Schild malen (oder
besser, falls W – wie erwartet – wieder »aufwachen« sollte, von W malen lassen) und W um den Hals
h�ngen. W wurde jedoch schon durch die Schl�ge von A und B get�tet.
Im zweiten Fall gingen die T�ter mit �hnlichem Plan vor, griffen ihr Opfer X, das aus der

Zugtoilette kam, jedoch erst unmittelbar vor dem geplanten Hinauswerfen bei ge�ffneter Zugt�r an.
Auf das Schild wollten sie verzichten. Auch hier waren bereits die Schl�ge von A und B t�dlich.
Im dritten Fall hatten A und B nur K�rperverletzungswillen. Sie jagten ihr Opfer Y zun�chst mit

dem Auto und gaben dem zu Fuß fliehenden Y durch Zurufe unmissverst�ndlich zu verstehen, ihn
(mit den F�usten) schlagen zu wollen. Y kannte dabei A und B und ihre Brutalit�t nicht. Zwischen-
zeitlich stiegen A und B aus ihrem Wagen und nahmen die Verfolgung zu Fuß auf; sie erreichten Y
fast. Dennoch gaben sie ihr Vorhaben mit einem gegenseitigen Achselzucken und dem Bemerken
»Neues Spiel, neues Gl�ck« auf, weil Y zwar einzuholen war, sich aber einer sehr belebten Haupt-
straße n�herte. Der in seiner Angst unaufmerksame Y, der sich nach wie vor verfolgt w�hnte, wurde
kurze Zeit sp�ter von einem Fahrzeug in der Hauptstraße erfasst und t�dlich verletzt.
Im letzten Fall wollte A in einem Lokal – letztlich auf Initiative von B – das Opfer Z mit einer

geladenen und entsicherten Pistole mit K�rperverletzungswillen Richtung Schulter schlagen, damit
er jedenfalls an diesem Abend nicht mehr Billard spielen konnte. Unmittelbar vor dem Auftreffen
der Waffe l�ste sich f�r A ungewollt ein Schuss und traf Z t�dlich in den Hals. Die Waffe fiel dann,
ohne auf den K�rper von Z aufzutreffen, auf den Boden. B hatte A die Waffe nach ausdr�cklich
bekundetem Laden und Entsichern mit dem Willen und der Aufforderung gereicht, dass dieser Z
damit gezielt t�te.
Die Staatsanwaltschaft hatte Hinweise erhalten, dass J in diesen vier F�llen recherchierte sowie

Kontakt mit A und B hatte. Um den Aufenthaltsort von A und B zu ermitteln, ordnete der
zust�ndige Ermittlungsrichter R auf Antrag der Staatsanwaltschaft (jeweils formgerecht) zweierlei
an: Einmal die Auskunft �ber die Telekommunikationsverbindungsdaten f�r einen bestimmten
Mobilfunktelefonanschluss von J; zum anderen die Beschlagnahme des von J selbst erarbeiteten
Materials im Gewahrsam des J. R ging – nach den erfolglosen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft –
mit Grund davon aus, dass J allein durch einen (unbekannten) Informanten den Kontakt zu A und B
hatte herstellen k�nnen; zugleich hielt R den J der Strafvereitelung zu Gunsten von A und B f�r
verd�chtig. Beide Maßnahmen f�hrten jeweils zu hinreichenden Informationen, um die Festnahme
von A und B zu erm�glichen.

n BEARBEITERVERMERK
In einem Rechtsgutachten sind die folgenden Fragen in der vorgegebenen Reihenfolge zu beant-
worten.
1. Haben sich A und B und ggf. nach welchen Vorschriften in den vier F�llen strafbar gemacht?

BEARBEITUNGSHINWEIS
Die fernliegenden oder nebens�chlichen §§ 123, 129, 129a, 185, 221, 231, 239, 239b, 240, 241,
315 StGB sind nicht zu pr�fen. Etwa erforderliche Strafantr�ge sind gestellt.

2. Waren die beiden Anordnungen von R zul�ssig?

n FRAGE 1: STRAFBARKEIT VON A UND B IN DEN VIER F�LLEN

A. FALL 1: STRAFBARKEIT VON A UND B

I. §§ 211, 25 II
Ob der auf offensichtlich kausale und grunds�tzlich auch auf objektiv zurechenbare Weise, jedoch
verfr�ht eingetretene Todeserfolg zugerechnet werden kann, h�ngt jedenfalls davon ab, ob A und B
bereits mit ihren Schl�gen die Schwelle zum T�tungsversuch �berschritten haben (allg. Mein.; vgl.
RG GA 1939, 177; BGH GA 1955, 123; NStZ 2002, 475, 309; Roxin GA 2003, 260 f.;Wolter GA
2006, 407). Und fr�hestens ab Versuchsbeginn w�re es auch – bei allen Streitfragen im Einzelnen –
m�glich, mit Hilfe des im Grundsatz allseits anerkannten Rechtsinstituts der unwesentlichen
Abweichung vom Kausalverlauf eine (objektive) Zurechnung des Geschehens vorzunehmen.

Erfolgszurechnung erst ab
Versuchsstadium m�glich

a) F�r Tatentschluss und unmittelbares Ansetzen zur Tat und dann auch f�r die etwaige Zurech-
nung der Vollendung der vors�tzlichen Tat spricht im Fall 1 nichts. Die T�ter hatten m.a.W. nach
der zitierten »allgemeinen Meinung« noch keinen rechtlich relevanten T�tungsvorsatz (in einem
rechtlich relevanten Deliktsstadium), so dass sich die Frage einer wesentlichen oder unwesentlichen
Abweichung des objektiv-tats�chlichen vom vors�tzlich-vorgestellten Kausalverlauf von vornherein
nicht stellt. Dabei kann hier systematisch offen bleiben, ob man mit einer gewichtigen Meinung bei

Kein Versuch, da
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